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VerkOndet am 17. Marz 2011

','II...

Justizhau ptsekretarin
als Urkundsbeamter der Geschaftsstelle

VERW ALTUNGSGERICHT BERLIN

URTEIL

1mNamen des Volkes

In der Verwaltungsstreitsache

Klagerin,

gegen

die WirtschaftsprOferkammer
Korperschaft des offentlichen Rechts,
Rauchstral1e 26, 10787 Berlin,

Beklagte,

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 16. Kammer, aufgrund der mOndlichen Verhandlung

vorn 17. Marz2011

durch
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fOr Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Tatbestand

Die Klagerin begehrt die ~rteilung einer befristeten Ausnahmegenehmigung nach 957a
. . .

Abs. 1 Satz 2 der Wirtschaftspruferordnung -WPO- (im Foigenden nur: Ausnahmegeneh-

migung) sowie hilfsweise die Feststellung, dass sie wahrend eines bestimmten Zeitraums

eine wirksame Bescheinigung uber die Teilnahme an der Qualitatskontrolle nach 957a

WPO (im Folgenden nur: Bescheinigung) besaB.

Die Klagerin ist seit 1989 als Wirtschaftsprufungsgesellschaft anerkannt. Unter dem 2.

Marz 2007 beantragte sie bei der Beklagten eine Ausnahmegenehmigung zur DurchfOh-

rung der ihr angetragenen Abschlussprufung einer mittelgroBen Gesellschaft. Mit Be-

scheid vom 7. Marz 2007 erhielt die Klagerin daraufhin eine bis zum 30. Juni 2007 befris-

tete Ausnahmegenehmigung. Mitte 2007 holte sie das Einverstandnis der Beklagten ein

zwecks Beauftragung eines bestimmten Unternehmens mit der Qualitatskontrolle, zu der

es jedoch in der Folgezeit nicht mehr kam.

Auf Grund Vertrages vom 28. Dezember 2007 wurde die

Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

(im Foigenden nur: R_), welcher am 16. Marz 2007 eine bis zum 15. Marz 2010 be-

fristete Bescheinigung erteilt worden war, durch Obertragung auf die Klagerin verschmol-

zen. Die Verschmelzung wurde am 22. Juli 2008 im Handelsregister eingetragen. Die

~ war zuvor am 24. September 2007 zur Abschlusspruferin zweier mittelgroBer

Gesellschaften und am 24. Juni 2008 zur Abschlusspruferin einer weiteren mittelgroBen

Gesellschaft bestellt worden. Die jeweiligen Abschlussprufungen waren von ihr bis zum

22. Juli 2008 noch nicht durchgefOhrt bzw. abgeschlossen worden. Die Bestatigungsver-

merke datieren nach Angaben der Klagerin vom 7. August 2008 bzw. 24. November 2008.

Die Beklagte, der die Verschmelzung nicht bekannt war, erkundigte sich mit Schreiben

vom 8. September 2008 bei der Klagerin, ob die Qualitatskontrolle noch durchgefOhrt
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werden solie. Dies verneinte die Klagerin mit Sehreiben vom 23. September 2008 unter

Hinweis auf die erfolgte Versehmelzung, wodureh die Beseheinigung auf sie ubergegan-

gen sei. Mit Sehreiben vom 9. Oktober 2008 widerspraeh die Beklagte dieser Reehtsan-

sieht ausdrOeklieh und empfahl der Klagerin, falls sie als AbsehlussprOferin tatig werden

wolle entweder eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen oder eine freiwillige Quali-

tatskontrolle (~ 57g WPO) durehzufOhren. Hierauf beantragte die Klagerin mit am 23. Ok-

tober 2008 bei der Beklagten eingegangenem Sehreiben zur Vermeidung von nweiterem

bOrokratisehen Aufwand" eine bis zum 30. Juni 2009 befristete Ausnahmegenehmigung.

Danaeh werde sie voraussiehtlieh keine Absehlussprufungen mehr vornehmen. Zur erfor-

derliehen HartefallprOfung bat die Beklagte daraufhin.die Klagerin mit Sehreiben vom 5.

November 2008 um erganzende Angaben. Sie erinnerte unter dem 10. Dezember 2008

und 5. Februar 2009 an die Beantwortung, welehe schlie~lich mit Schreiben der Klagerin

vom 13. Februar 2009 erfolgte. In einem Telefonat zwischen den Beteiligten am 18. Marz

2009 stellte die Klagerin hierzu erganzendklar, dass sie die beantragte Ausnahmege-

nehmigung fOr die von ihr im Jahr 2008 durchgefOhrten AbsehlussprOfungen benotige.

Mit Beseheid vorn 29. April 2009 lehnte die Beklagte den Antrag als mangels Beschei-

dungsinteresses unzulassig aboEin Bedurfnis, von der Pflieht zur Qualitatskontrolle befreit

zu werden, bestehe nicht, weil die Klagerin zukOnftig gar keine Abschlussprufungen mehr

durehfOhren wolle und somit auch nicht der genannten Pflicht unterliege. Die Erteilung

einer Ausnahmegenehmigung fOr zuruckliegende Zeitraume sei naeh ~ 8 Abs. 2 Satz 1

der Satzung fOr Qualitatskontrolle -SaQK- nicht moglich. Nach ~ 57a Abs. 1 Satz 2 WPO

konne die Genehmigung nur mit Wirkung fOr die Zukunft erteilt werden.

Den dagegen von der Klagerin eingelegten ausfOhrlieh begrundeten Widersprueh wies die

Beklagte mit Widerspruchsbeseheid vom 7. Juli 2009 als unzulassig zuruek. Aus den be-

reits dargelegten Grunden bestehe kein Rechtsschutzbedurfnis fOr eine Ausnahmege-

nehmigung. Diese konne aus den ebenfalls bereits dargelegten Grunden auch nicht rOek-

wirkend erteilt werden. Die Feststellung, ob die Bestatigungsvermerke von der Klagerin

reehtmaf1ig erteilt worden seien, konne nur das zustandige Gerieht treffen. Personalisierte

offentlich-rechtliche Befugnisse, wie die Beseheinigung, gingen bei einer Versehmelzung

nieht durch zivilrechtliche Gesamtrechtsnachfolge auf den Obernehmenden Reehtstrager

. uber. HierOber hatte sich die Klagerin rechtzeitig informieren konnen und mOssen.

Zur BegrOndung der dagegen am 7. August 2009 erhobenen Klage tragt die Klagerin im

Wesentlichen vor:
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Die Bescheinigung der ~ sei durch die Verschmelzung im Wege der Gesamtrechts-

nachfolge Obergegangen. Es handele sich dabei um kein hochstpersonliches Recht, son-

dern um eine einer juristischen Person verliehene organisationsbezogene Berechtigung.

Diese sei nicht rechtsformabhangig, sondern knOpfe allein an der Qualitat der Betriebsor-

ganisation an. Werde, wie hier, bei der Verschmelzung die gesamte Betriebsorganisation

Obernommen, so dass es zu keinen Anderungen in den Strukturen und Arbeitsablaufen

komme, gehe mangels Missbrauchsgefahrs auch die Bescheinigung Ober. Diese sei auch

keine personenbezogene Erlaubnis, die einzelnen WirtschaftsprOfern erteilt werde und an

bestimmte, nur von einer nalOrlichen Person erfOllbare Voraussetzungen (z.B. Zuverlas-

sigkeit) anknOpfe. Ohnehin seien aber aile Mitarbeiter und Vorstande derR.mit

Obergegangen. Sie, die Klagerin, habe vor der Verschmelzung gar keine Mitarbeiter ge-

habt, sei nicht operativ tatig gewesen und habe nur einen Personengesellschaftsmantel

dargestellt. Die Verschmelzung sei daher ~irtschaftlich ein reiner Rechtsformwechsel ge-

wesen. Aus den von der Beklagten angefOhrten Kommentierungen ergebe sich nichts

Gegenteiliges. Der Gesetzgeber habe etwaige Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamt-

rechtsnachfolge positiv regeln mOssen, was jedoch nicht geschehen seL Auch gelte nach

dem WirtschaftsprOfer-Handbuch 2006 bei einer Verschmelzung der Grundsatz der

Hochstpersonlichkeit nur eingeschrankt, 50 dass z.B. bei laufenden AbschlussprOfungen

die Neubestellung des AbschlussprOfers nach Verschmelzung regelma~ig nicht erforder-

Iich seL Bei dieser Sachlage stelle das Verlangen nach Neuerteilung der Bescheinigung

einen unnotigen, kostenintensiven Formalismus und einen unzulassigen Eingriff in die

grundrechtliche Berufsfreiheit dar, die auch sie als inlandische juristische Person und

rechtsfahige Personengesellschaft mit ausschlieBlich natOrlichen Personen als Komman-

ditisten beanspruchen konne. Ein solcher Eingriff sei nur dann materiell verfassungsge-

maB, wenn er im Interesse des Gemeinwohls erforderlich und verhaltnismaBig seL Dies

sei nur bei einer wesentlichen Veranderung der fOr die Bescheinigung maBgeblichen Ver-

haltnisse zu bejahen. Daran fehle es aber vorliegend.

Zumindest habe sie aber Anspruch auf rOckwirkende Ausnahmegenehmigung, von der

die Ordnungsgema~heit der 2008 erteilten Bestatigungsvermerke abhange. Das Gesetz

schlie Be die rOckwirkende Erteilung nicht aus. ~ 8 Abs. 2 Satz 1 SaQK stelle keine dem

Gesetzesvorbehalt des Artikels 12 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes genOgende Eingriffs-

grundlage dar. Ob hier Oberhaupt eine ROckwirkung vorliege, sei fraglich, weil der frOhere

Schriftwechsel zwischen den Beteiligten als Antragstellung vor der Verschmelzung zu

verstehen bzw. umzudeuten seL Auch seien die Voraussetzungen des ~ 57a Abs. 1 Satz
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2, 3 WPO hier erfOllt, insbesondere liege ein Hartefall vor. Sie habe davon ausgehen dOr-

fen, wegen derVerschmelzung gar keine Ausnahmegenehmigung zu benotigen. Auch

seien die fraglichen AbschlussprOfungen schon vor der Verschmelzung in Auftrag gege-

ben und von der FIIIIbegonnen worden. Nach der Verschmelzung hatten sie fortge-

fOhrt werden mOssen. Auch konne sie sich auf Vertrauensschutz berufen. Nach dem

Schreiben der Beklagten vom 9. Oktober 2008 sowie der gangigen Verwaltungspraxis

habe sie, wie zuvor im Jahr 2007, auch 2008 mit schneller unbOrokratischer Erteilung

rechnen dOrfen, zumal die Alternative der freiwilligen Qualitatskontrolle fOr sie mangels

eigener PrOfungstatigkeit gar nicht in Betracht gekommen seL Die Beklagte habe auf

Grund des Antrags vom 22. Oktober 2008 sowie eines Gesprachs am 2. Februar 2009

auch erkennen mOssen, dass sie, die Klagerin, damals noch mit mindestens einer Ab-

schlussprOfung befasst gewesen sei und sich daher in einer Zwangslage befunden habe.

Nur dann habe der Antrag auf Ausnahmegenehmigung Oberhaupt einen Sinn.

Der Hilfsantrag sei zulassig. Insbesondere sei der Verwaltungsrechtsweg auch insoweit

gegeben, denn der Antrag beziehe sich auf ein offentlich-rechtliches Rechtsverhaltnis.

Die Klagerin beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 29. April 2009 in der

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. Juli 2009 zu verpflichten, ihr

die befristete Ausnahmegenehmigung nach 9 57a Abs. 1 Satz 2 WPO fOr die

Zeit vom ~2. Juli 2008 bis zum 10. August 2009 zu erteilen, .

hilfsweise,

festzustellen, dass sie in der Zeit vom 22. Juli 2008 bis zum 15. Marz 2010 Ober

eine wirksame Bescheinigung Ober die Teilnahme an der Qualitatskontrolle nach

9 57a WPO verfOgte.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Falls die Klagerin eine Bescheinigung gehabt habe, sei der Hauptantrag unzulassig. Dies

sei jedoch nicht der Fall, denn die Bescheinigung werde als personalisierte, hochstper-
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sonliche offentlich-rechtliche Genehmigung der jeweiligen juristischen Person erteilt, sei

an diesen Rechtstrager gebunden und gehe - gena usb wie die Anerkennung als Wirt-

schaftsprOfungsgesellschaft (S 33 WPO) - mangels gegenteiliger gesetzlicher Regelung

nicht nach S 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG Ober. Der Obergang der Bestellung zum Abschluss-

prOfer betreffe keinen vergleichbaren Sachverhalt und erfolge auch nur, wenn der auf-

nehmende Rechtstrager die Voraussetzungen des S 319 Abs. 1 HGB erfOlle. Der pragma-

tische Argumentationsansatz der Klagerin gehe fehl. denn der Gesetzgeber habe sich

bewusst dafOr entschieden, die Bescheinigung zur Vermeidung von Missbrauch einern

bestimrnten Rechtstrager bzw. einer bestimmten Rechtspersonlichkeit und nicht einer

Praxisorganisation zu erteilen. Sie konne z.B. auch keiner Sozietat ausgestellt werden.

Ferner handele es sich vorliegend eben nicht lediglich um einen Rechtsformwechsel nach

S 190 Abs. 1 UmwG, sondern urn die Verschmelzung zweier Rechtstrager.

Eine Ausnahmegenehmigung konne nur auf Antrag erteilt werden, der hier erst am

23. Oktober 2008 gestellt worden sei. Dabei sei die laufende Tatigkeit der Klagerin als

AbschlussprOferin nicht erkennbar gewesen. Eine Umdeutung von Schriftwechsel in eine

Antragstellung vor Wirksamwerden der Verschmelzung sei schon in Errnangelung eines

solchen Schriftwechsels nicht moglich. Wie S 8 Abs. 2 Satz 1 SaQK verdeutliche, konne

eine Ausnahmegenehmigung nicht rOckwirkend erteilt werden. weil auch keine rOckwir-

kende Qualitatskontrolle rnoglich sei. Eine gegenteilige Regelung sei in den SS 57a ff .

. WPO, die den Anforderungen des Gesetzesvorbehalts gemal1 Artikel12 Abs. 1 Satz 2

des Grundgesetzes entsprachen. nicht getroffen worden und auch mit deren Sinn und

Zweck nicht vereinbar. Danach solie AbschlussprOfer nur sein, wer Ober ein gepruftes

-Qualitatssicherungssystem verfOge. Es entspreche daher keineswegs der gangigen Ver-

waltungspraxis, rOckwirkende Genehmigungen zu erteilen. Dies sei auch 2007 nicht ge-

schehen. Ein Vertrauenstatbestand sei durch die damalige Ausnahrnegenehmigung nicht

entstanden. Ohnehin konne die Klagerin von einer rUckwirkenden Genehmigung gar nicht

profitieren. Mit der Eintragung der Verschmelzung sei die ~ erloschen und als be-

stellter Abschlussprufer nach S 318 Abs. 4 Satz 2 HGB weggefallen, denn die Klagerin

habe darnals nicht die Bestellungsvoraussetzungen nach S 319 Abs. 1 Satz 3 HGB erfOIlt.

Der Antrag auf Ausnahrnegenehmigung genuge dafOr nicht. Zudem liege kein Hartefall

vor. Die PrOfung von Jahresabschlussen ohne Befugnis stelle keinen solchen dar. Die

Klagerin hatte sich zur Vermeidung von Rechtsirrtumern rechtzeitig informieren und schon

vor der Verschmelzung eine Ausnahmegenehmigung beantragen mOssen, die sie dann

auch hatte erhalten konnen. Ferner begrunde das Schreiben vorn 9. Oktober 2008 keinen

Vertrauenstatbestand. Es enthalte nur zutreffende rechtliche Hinweise und beruhre die
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Frage der rOckwirkenden GenehmigungOberhaupt nicht. Schliel!lich stehe die Erteilung

der Genehmigung im Ermessen, so dass allenfalls ein Bescheidungsurteil ergehen kanne.

Der Hilfsantrag sei nach ~ 43 Abs. 2 VwGO subsidiar und daher unzulassig. 1mObrigen

sei fOr ihn der Verwaltungsrechtsweg nicht eraffnet, denn er betreffe kein affentlich-

rechtliches Rechtsverhaltnis. Etwas anderes gelte nicht schon deshalb, weil in der Sache

eine affentlich-rechtliche Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich seL Die Klagerin sei

insoweit ggf. auf die zivilprozessuale Feststellungklage zu verweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Streitakte und'des Verwaltungsvorgangs der Beklagten (1 Band) Bezug genommen, die

vorgelegen haben und - soweit erheblich - Gegenstand der mOndlichen Verhandlung und

der Beratung der Kammer gewesen sind.

Entscheidungsgrunde

Die Klage hat mit der Kostenfolge des ~ 154 Abs. 1 VwGO keinen Erfolg.

Allerdings ist sie mit ihrem Hauptantrag insoweit zulassig, als die Klagerin entsprechend

ihrem ursprOnglichen Klageantrag die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung fOr den

Zeitraum vom 22. Juli bis 24. November 2008 beg.ehrt. Insbesondere fehlt der Klagerin

dafOr nicht das erforderliche allgemeine RechtsschutzbedOrfnis, denn dieses ist bereits

dann zu bejahen, wenn eine Rechtsverletzung durch die mit der Klage angefochtene Ver-

sagung der begehrten BegOnstigung als zumindest maglich erscheint. Diese Maglichkeit

ist hier nicht von der Hand zu weisen angesichts der Rechtsauffassung der Beklagten,

dass die Bescheinigung nicht auf die Klagerin Obergegangen sei, sowie ferner angesichts .

des Vorbringens der Klagerin, dass sie in diesem Fall wegen der von ihr im klagegegen-

stand lichen Zeitraum ausgeObten Tatigkeit als gesetzliche AbschlussprOferin ein BedOrf-

nis fOr eine Ausnahmegenehmigung habe und eine solche nach ~ 57a Abs. 1 Satz 2 WPO

.auch tatsachlich beanspruchen kanne. Die Frage, ob diese Rechtsauffassungen zutreffen,

berOhrt die Zulassigkeit der Klage nicht, sondern betrifft ihre BegrOndetheit.

Der Klagehauptantrag ist hingegen insoweit unzulassig, als er nunmehr - mit Blick auf die

erst mit Schriftsatz vom 14. Marz 2011 vorgelegten Unterlagen - zusatzlich die Erteilung

der Ausnahmegenehmigung fOr einen weiteren Zeitraum, namlich die Zeit vom 25. No-
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vember 2008 bis zum 10. August 2009 zum Gegenstand hat. Es handelt sich dabei um

eine Klageanderung in der Form der Klageerweiterung. Eine Klageanderung ist jedoch

nach S 91 Abs. 1 VwGO nur zulassig, wenn entweder die C1brigenBeteiligten einwilligen

oder das Gericht die Anderung fUr sachdienlich halt. Vorliegend hat es die Beklagte aus-

drClcklich abgelehnt, in die Klageanderung einzuwilligen, und hat sich demgemaf1 auch

nicht im Sinne des S 91 Abs. 2 VwGO in der mClndlichen Verhandlung auf die geanderte

Klage eingelassen. Die Kammer sieht die Klageanderung auch nicht als sachdienlich an.

Dies nicht nur, weil die Klageerweiterung auf der EinfUhrung neuen Prozessstoffesin das

Verfahren beruht, zu dem sich die Beklagte schon deshalb nicht hat erklaren konnen, weil

sie davon erstmals in der mOndlichen Verhandlung erfahren hat. Nicht sachdienlich ist die

Klageanderung vielmehr vor allem deshalb, weil der erwahnte neue Prozessstoff, wie sich

bei genauerer PrOfung ergeben hat, ersichtlich gar nicht die Klagerin, sondern eine am

Verfahren nicht beteiligte "
Partnerschaft WirtschaftsprClfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft" betrifft. Diese

_ und nicht die Klagerin - wurde am 15. Dezember 2008 zur AbschlussprClferin der Ell
GmbH bestellt (vgl. Blatt 243 der Streitakte) und erteilte der

Gesellschaft am 10. August 2009 den Bestatigungsvermerk (vgl. Blatt 242 der Streitakte).

Ein hinreichender Bezug zu dem Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist daher

insofern nicht erkennbar.

Die Klage ist mit ihrem Hauptantrag - soweit dieser zulassig ist - unbegrOndet. Die Ver-

sagung der begehrten Ausnahmegenehmigung ist rechtmaBig und verletzt die Klagerin

nicht in ihren Rechten (vgl. S 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO), denn sie hat keinen Anspruch auf

Erteilung.

Allerdings scheitert der auf S 57a Abs. 1 Satz 2 WPO gestotzte Klageanspruch nicht

schon daran, dass die Klagerin im klagegegenstandlichen Zeitraum eine wirksame Be-

scheinigung im Sinne des S 319 Abs. 1 Satz 3 HGB Ober die Teilnahme an der Qualitats-

kontrolle nach S 57a WPO besessen und somit kein BedClrfnis fUr eine Ausnahmegeneh-

migung gehabt hatte. Vielmehr verfOgte die Klagerin im genannten Zeitraum nicht C1ber

eine wirksame Bescheinigung.

Dies deshalb, weil die in diesem Zusammenhang nur in Betracht kommende Bescheini-

gung, welche am 16. Marz 2007 der ~ erteilt worden war, mangets einer entspre-

chenden Rechtsgrundlage nicht durch die Verschmelzung auf die Klagerin "C1bergegan-

gen" ist.
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1mGegensatz zu der von der Klagerin vertretenen Rechtsauffassung wird die Bescheini-

gung insbesondere nicht von ~ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG ertasst, wonach das Vermogen des

Obertragenden Rechtstragers einschliel1lich der Verbindlichkeiten auf den Obernehmen~

den Rechtstrager Obergeht. Die Bescheinigung stellt bereits keinen Vermogensbestandteil

dar. Vielmehr handelt es sich dabei - insoweit vergleichbar der die Teilnahme eines Kraft-

fahrzeugs an der Hauptuntersuchung dokumentierenden PrOfplakette - lediglich um die

hoheitliche Bestatigung eines bestimmten Sachverhalts, namlich des Umstands, dass sich

ein bestimmter WirtschaftsprOfer oder eine bestimmte WirtschaftsprOfungsgesellschaft der

Oualitatskontrolle im Sinne des ~ 57a WPO unterzogen hat. Unbeschadet der Tatsache,

dassdiese Bescheinigung nach ~ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB Voraussetzung fOr eine Tatig-

keit als AbschlussprOfer ist und damit der betreffenden natDrlichen oder juristischen Per-

son prinzipiell den Zugang zu bestimmten Erwerbsmoglichkeiten eroffnet, kommt ihr als

solcher kein Vermogenswert zu.

Die Vorschrift des ~ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG ist auf die Bescheinigung auch nicht entspre-

chend anwendbar, denn die blol1e Bestatigung eines in der Vergangenheit liegenden Vor-

gangs kann - anders als Sachen oder Rechte - schon ihrem Wesen nach nicht von ei-

nem auf den anderen Rechtstrager nObergehen". Die Bescheinigung bezieht sich inhaltlich

auch nur auf einen bestimmten, darin benannten WirtschaftsprOfer bzw. auf eine bestimm-

te, darin namentlich bezeichnete WirtschaftsprOfungsgesellschaft. Ihr kommt mithin aus

sich heraus keine Aussagekraft hinsichtlich einer natOrlichen oderjuristischen Person zu,

die mit der in der Bescheinigung bezeichneten nicht identisch ist, und sie erfasst nach

ihrem Aussagegehalt auch keine sich erst nach ihrer Ausstellung ereignenden Vorgange.

Die Frage, ob eine WirtschaftsprOfungsgesellschaft, die sich - wie die Klagerin - nicht der

. Oualitatskontrolle unterzogen hat, gleichwohl dann Ober eine wirksame Bescheinigung im

Sinne des ~ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB verfOgt, wenn auf sie eine WirtschaftsprOfungsgesell-

schaft verschmolzen wurde, welche vor ihrem Erloschen eine noch nicht abgelaufene Be-

scheinigung besal1, beantwortet sich demnach unmittelbar aus ~ 319 Abs. 1 HGB in Ver-

bindung mit 9 57a WPO und ist nach Auffassung der Kammer zu verneinen.

Es ware namlich mit Sinn und Zweck der die erfolgte Qualitatskontrolle dokumentierenden

Bescheinigung nicht zu vereinbaren, wenn sich eine WirtschaftsprOfungsgesellschaft im

Rahmen des ~ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB darauf berufen konnte, dass eine andere, auf sie

verschmolzene WirtschaftsprOfungsgesellschaft zuvor an der Oualitatskontrolle teilge-
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nom'men hatte. Die Klagerin selbst hat insoweit zu Recht darauf hingewiesen, dass die

Bescheinigung bzw. die ihr zu Grunde Iiegende Qualitatskontrolle an der "Qualitat der

Betriebsorganisation" anknOpfe und es dafOr mal1geblich auf die Organisationsstruktur der

WirtschaftsprOfungsgesellschaft und die dortigen Arbeits- und PrOfungsablaufe ankomme.

In der Tat ist die Qualitatskontrolle eine SystemprOfung, die eine Aufbau- und Funktions-

prOfung mit dem liel der Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des von dem

WirtschaftsprOfer bzw. der WirtschaftsprOfungsgesellschaft praktizierten Qualitatssiche-

rungssystems zum Inhalthat (vgl. Hense/Ulrich, WPO Kommentar [2008), 9 57a Rd. 41).

Es liegt jedoch aus Sicht der Kammer auf der Hand, dass die damit fOr die Qualitatskon-

trolle mal1geblichen Parameter nicht notwendigerweise oder auch nur typischerweise von

dem durch die Verschmelzung bewirkten Erloschen des der Qualitatskontrolle unterzoge-

nen Rechtstragers unberOhrt bleiben. 1mGegenteil wird ein solcher Vorgang regelmal1ig

nicht ohne Auswirkungen auf Aufbau und Funktion der WirtschaftsprOferpraxis bleiben,so

dass die unter anderen tatsachlichen Voraussetzungen durchgefOhrte Qualitatskontrolle

damit ihren mal1geblichen Bezugspunkt verliert. Das Unterbleiben negativer Auswirkun-

gen auf das bislang beim Obertragenden Rechtstrager praktizierte System der Qualitatssi-

cherung, welches Gegenstand der bescheinigten Kontrolle war, kann somit in diesen Fal-

len nicht als gewahrleistet angesehen werden.

Oberdies drangt sich nach Auffassung der Kammer in dieser Frage eine Parallele zu dem

gesetzlich ausdrOcklich geregelten Fall der Anerkennung als WirtschaftsprOfungsgesell-

schaft nach 99 28 f. WPO auf. Die Anerkennung ist genauso wie das Vorliegen der hier

streitigen wirksamen Bescheinigung gesetzliche Voraussetzung fOr die lulassigkeit der

Tatigkeit einer WirtschaftsprOfungsgesellschaft als gesetzliche AbschlussprOferin (vgl.

9319 Abs. 1 Satz 1 und 3 HGB). Genauso wie die Bescheinigung wird die Anerkennung

als WirtschaftsprOfungsgesellschaft von der Beklagten erteilt (vgl. ~ 29 WPO) und in Form

einer Urkunde dokumentiert (vgl. ~ 29 Abs. 3 WPO). Ebenso wie die Anerkennung nur

erfolgt, wenn die WirtschaftsprOfungsgesellschaft nachweist, dass sie die in 9 28 WPO im

Einzelnen geregelten Voraussetzungen erfOllt. wird die Bescheinigung nur erteilt, wenn

der PrOfer fOr Qualitatskontrolle nach erfolgter PrOfung die Erklarung gemal1 9 57a Abs. 5

Satz 3 WPO abgibt, d.h. bestatigt, dass die WirtschaftsprOfungsgesellschaft ein den maf1-

geblichen Anforderungen genOgendes System der Qualitatssicherung unterhalt (vgl.

9 57a Abs. 6 Satz 7 und 9 WPO), Sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit

der Anerkennung als WirtschaftsprOfungsgesellschaft als auch das gesetzliche Erforder-

nis der in Form einer wirksamen Bescheinigung bestatigten Teilnahme an der Qualitats-

kontrolle dienen dabei demselben praventiven lweck, namlich insbesondere im offentli-
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chen Interesse die Einhaltung der Berufspflichten durch die als gesetzliche AbschlussprO-

fer tatigen WirtschaftsprOfer zu gewahrleisten oder zumindest zu fordern (vgl. Hen-

se/Ulrich, a.a.O., 928 Rd. 27, 44; vor 99 57a ff. Rd. 1,3). Auf Grund der vorgenannten

Obereinstimmungen kann nach Ansicht des Gerichts fUr die Bescheinigung nichts ande-

res gelten als das, was fUr die Anerkennung als WirtschaftsprOfungsgesellschaft explizit

gesetzlich geregelt ist. Letztere erlischt nach 9 33 Abs. 1 Nr. 1 WPO mit Auflosung der

WirtschaftsprOfungsgesellschaft, mithin auch im Faile der zum Erloschen des Obertragen-

den Rechtstragers fUhrenden Verschmelzung (vgl. 9 20 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Sie kommt

somit unstreitig der Obernehmenden Gesellschaft nicht zu Gute.

Der gegen die vorstehenden Erwagungen von der Klagerin erhobene Einwand, dass je-

denfalls in ihrem speziellen Fall auf Grund der Eigenart der miteinander verschmolzenen

WirtschaftsprOfungsgesellschaften etwas anderes gelten mOsse, vermag nicht zu Ober-

zeugen.

Die Klagerin tragt dazu sinngema~ vor, dass sie als Obernehmende Rechtstragerin vor

der Verschmelzung gewisserma~en nur eine leere IlUnternehmenshOlle" dargestellt habe,

in die aile Organisationsstrukturen derR_ nebst deren Personalbestand gewisser-

ma~en Ileingepflanzt" worden seien, weshalb Anderungen in den fOr die Oualltatskontrolle

ma~geblichen Parametern durch diesen Vorgang eben gerade nicht bewirkt worden sei-

en. Dies mag rNar - fOr die Kammer allerdings weitgehend nicht nachprOfbar - so gewe-

sen sein, jedoch verbietet sich nach Auffassung des Gerichts die von der Klagerin damit

beanspruchte Einzelfallbetrachtung schon aus GrOnden der Rechtssicherheit. Die gesetz-

lichen Regelungen stellen namlich kein Verfahren fOr die in einem solchen Fall notwendi-

ge verbindliche Feststellung bereit, ob bei einer Verschmelzung ein solcher Ausnahmefall

vorgelegen hat oder nicht. Es bliebe somit letztlich der aus der Verschmelzung hervorge-

gangenen WirtschaftsprOfungsgesellschaft Oberlassen, selbst einzuschatzen, ob bei den

fUr die Oualitatssicherung ma~geblichen Parametern in Foige der Verschmelzung eine

Veranderung eingetreten ist. Eine solche - zumal in denkbaren Grenzfallen - Oberaus

heikle IlSelbstprOfung" widersprache jedoch dem System der Oualitatskontrolle im Sinne

des ~ 57a WPO, das aus naheliegenden GrOnden den Einsatz unabhangiger PrOfer fOr

Oualitatskontrolle (vgl. 9 57a Abs. 4 WPO) sowie die nachvollziehbare Dokumentation des

PrOfungsergebnisses vorsieht. FOr die Offentlichkeit und die (potentiellen) Mandanten

sowie nicht zuletzt auch fOr die aus einer Verschmelzung hervorgegangene Wirtschafts-

prOfungsgesellschaft selbst bliebe somit unklar, ob der aufnehmende Rechtstrager, der

vor der Verschmelzung keine wirksame Bescheinigung besessen hatte, nunmehr nach
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derVerschmelzung die Voraussetzungen des 9 319 Abs. 1 Satz 3 HGB erfOllt oder nicht.

Hieraus wOrden wiederum fOr die Mandantschaft der WirtschaftsprOfungsgesellschaft wie

auch fOr den Rechtsverkehr erhebliche Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der

Wirksamkeit festgestellter JahresabschlOsse, resultieren, die gerade vermieden werden

sollen (vgl. den auf Gesellschaften mit beschrankter Haftung entsprechend anwendbaren

9256 Abs. 1 Nr. 3 AktG, wonach ein festgestellter Jahresabschluss u.a. dann nichtig ist.

wenn er von Personen geprOft wurde, die nach 9319 Abs. 1 HGB nicht AbschlussprOfer

sind).

Entgegen der Auffassung der Klagerin liegt darin auch kein unzulassiger Eingriff in das

Grundrecht der Berufsfreiheit aus Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Die Kammer hat zu der grundsa~lichen Pflicht zur Qualitatskontrolle schon in einem frO-

heren Verfahren ausgefOhrt, dass es sich dabei um eine blof1e Regelung der Berufsaus-

Obung handelt, die nach standiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts be-

reits durch jede vernOnftige Erwagung des Gemeinwohls - hier konkret durch die damit

angestrebte Gewahrleistung hoher Oualitatsstandards bei allen gesetzlichen Abschluss-

prOfern und die Festigung des Vertrauens der Offentlichkeit in deren Tatigkeit - ausrei-

chend legitimiert wird, und die auch nicht unverhaltnismaf1ig ist (vgl. dazu im Einzelnen:

VG Berlin, Urteil vom 19. Marz 2009 -VG 16 K 28.09-, Juris; redaktioneller Leitsatz und

Kurzwiedergabe auch im WPK Magazin 2009. Nr. 3. S. 42 ff.). An dieser Rechtsprechung

ist nach erneuter PrOfung festzuhalten.

Der vorstehend erorterte Umstand, dass die Klageriri von der fOr AbschlussprOfer allge-

mein geltenden Pflicht zur Qualitatskontrolle durch das Gesetz nicht deshalb ausgenom-

men wird, wei! auf sie eine zuvor bereits kontrollierte WirtschaftsprOfungsgesellschaft ver-

schmolzen worden ist, rechtfertigt keine andere verfassungsrechtliche Bewertung. Der

Verzicht auf einen solche Konstellationen generell erfassenden Ausnahmetatbestand ist

vielmehr ebenfalls durch vernOnftige Erwagungen des Gemeinwohls gerechtfertigt. Auch

er dient, wie vorstehend ausgefOhrt. der durch die gesetzliche Regelung bezweckten pra-

ventiven Sicherung hoherOualitatsstandards und ist auch in atypischen Fallen. wie dem

der Klagerin, zumindest aus GrOnden der Rechtssicherheit gerechtfertigt. Das Fehlen

einer generellen Ausnahmeregelung ist ferner schon deshalb nicht unverhaltnismal1ig.

wei! atypischen Konstellationen im Einzelfall durch die gesetzliche Hartefallregelung aus-

reichend Rechnung getragen werdenkann. Dass diese einen rechtzeitigen Antrag vo-
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raussetzt, stellt die Verhaltnismal1igkeit nicht in Frage, wie nachfolgend noch auszufOhren

sein wird.

Die nach alledem von der Klagerin im streitbefangenen Zeitraum fOr ihre Ti:itigkeit als Ab-

schlussprOferin benotigte Ausnahmegenehmigung nach ~ 319 Abs.1 Satz 3 HGB in Ver-

bindung mit ~ 57a Abs. 1 Satz 2 WPO kann der Klagerin jedoch schon deshalb nicht er-

teilt werden, weil der dafOr gemal1 ~ 57a Abs. 1 Satz 2 WPO erforderliche Antrag von ihr

nicht rechtzeitig bei der Beklagten gestellt wurde und eine rOckwirkende Ausnahmege-

nehmigung nicht moglich ist.

Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung wurde von der Klagerin erstmals am 23. Oktober

2008 gestellt, dem Tag des Eingangs ihres Schreibens vom 22. Oktober 2008 bei der

Beklagten. Ein frOherer Schriftwechsel zwischen den Beteiligten, der als frOherer Antrag

ausgelegt oder "umgedeutet" werden konnte, ist dem Verwaltungsvorgang der Beklagten

nicht zu entnehmen und auch von der Klagerin nicht substantiiert dargetan worden. Viel-

mehr hatte zwischen den Beteiligten ersichtlich langere Zeit gar kein (Schrift-)Kontakt

mehr bestanden, nachdem die Klagerin mit Schreiben vom 11. Mai 2007 ihre Absicht be-

kundet hatte, sich selbst einer Qualitatskontrolle zu unterziehen, und die Beklagte ihr Ein-

verstandnis mit dem dafOr in Aussicht genommenen PrOfer erklart hatte. Diese "Funkstille"

wurde dann erstmals von der Beklagten mit ihrer Anfrage vom 8. September 2008 gebro,;,

chen. Die Antwort der Klagerin vom 23. September 2008 kann auch bei wohlwollender

Betrachtung nicht als Antrag auf Ausnahmegenehmigung interpretiert werden. Die Klage-

rin fOhrte darin namlich nur aus, dass sie in Foige der Verschmelzung nunmehr eine wirk-

same Bescheinigung besitze. Sie brachte somit in dem Schreiben gerade kein Begehren

nach einer Ausnahmegenehmigung zum Ausdruck.

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung, die sich auf die Zeit ab dem 22. Juli 2008

(Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister) und damit auf einen vor Antragstel-

lung Iiegenden Zeitraum bezieht, ist unabhangig vom Vorliegen der materiellen Voraus-

setzungen einer solchen Genehmigung nicht (mehr) moglich.

Es gilt insoweit zunachst der allgemeine Grundsatz, dass verwaltungsrechtliche Geneh-

migungen, die - wie hier - einen Antrag voraussetzen, frOhestens mit Wirkung vom Zeit-

punkt der Antragstellung an erteilt werden kennen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. Septem-

. ber 1998, NVwZ 1999, 306 m.w.Nachw., wonach eine Aufenthaltserlaubnis bei Bestehen

eines schutzwOrdigen lnteresses ausnahmsweise "auch fOr einen in der Vergangenheit

Iiegenden Zeitraum nach Antragstellung" beansprucht werden kann). An der Erteilung
- 14 -
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einer Genehmigung mit Wirkung vor Antragstellung kann regelmar..ig - und so auch hier-

kein schutzwurdiges Interesse bestehen, denn dem Antragsteller ist grundsatzlich die

Moglichkeit der rechtzeitigen Antragstellung entgegenzuhalten.

Die Klagerin kann sich demgegenuber auch nicht mit Erfolg auf einen Rechtsirrtum hin-

sichtlich des Obergangs der Bescheinigung berufen, denn ein gescharftes Problem be-

wusstsein in diesem punkt sowie Bemuhungen um die rechtzeitige verbindliche Klarung

dieser Frage be~fachkundiger Stelle sind ihr als langjahrig zugelassener Wirtschaftspru-

fungsgesellschaft zumutbarer Weise abzuverlangen. Ferner hatte auch die Moglichkeit

bestanden, dass dieR.zur Vermeidung von Unwagbarkeiten im Zusammenhang mit

der geplanten Verschmelzung auf die Obernahme der fraglichen Mandate, mit deren Ab-

schluss vor Wirksamwerden der Verschmelzung nicht sicher gerechnet werden konnte,

von vornherein verzichtet hatte. Ebenso hatten die beteiligten Rechtstrager die Moglich-

keit gehabt, die Verschmelzung und ihre Umsetzung zeitlich so zu gestalten, class das

Erloschen der ~vor Erteilung der Bestatigungsvermerke vermieden worden ware.

Eine ruckwirkende Genehmigung kommt somit grundsatzlich nur dann in Betracht, wenn

die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sie ausnahmsweise (ausdrucklich) vorsehen.

Das ist im hier interessierenden Zusammenhang jedoch nicht der Fall. 1mGegenteil ergibt

sich aus dem einschlagigen ~ 57a Abs. 1WPO, dass eine ruckwirkende Ausnahmege-

nehmigung, die zur nachtraglichen Legitimierung einer bei Antragstellung bereits laufen-

den oder sogar schon beendeten Abschlussprufung dienen soli, ausgeschlossen ist.

Nach ~ 57a Abs. 1 Satz 1WPO mussen sich Berufsangehorige in eigener Praxis und

Wirtschaftsprufungsgesellschaften einer Qualitatskontrolle unterziehen, wenn sie beab-

sichtigen, gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprufungen durchzufCIhren und dafUr spa-

testens bei Annahme des Prufauftrages eine Bescheinigung oderAusnahmegenehmi-

gung vorliegen muss (Unterstreichungen vom Gericht). Die hervorgehobenen Gesetzes-

formulierungen verdeutlichen schon aus sich heraus hinreichend, dass eine nachtragliche

bzw. ruckwirkende Qualitatskontrolle oder Ausnahmegenehmigung vorn Gesetzgeber

nicht vorgesehen ist. Denn wer etwas "beabsichtigt", tut es nicht bereits oder hat es gar

schon getan. Etwas Iiegt nicht zu einern bestimmten Zeitpunkt bereits vor, wenn es zu

einern spateren Zeitpunkt uberhaupt erst beantragt wird. Der Heranziehung des klager-

seits als nicht ausreichende Rechtsgrundlage fUr die Ablehnung beanstandeten ~ 8 Abs. 2

Satz 1 SaQK, der lediglich den dargelegten Aussagegehalt der gesetzlichen Regelung

wiederholt und verdeutlicht, bedarf es insoweit gar nicht.
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DarOber hinaus ware eine nachtragliche bzw. rOckwirkende Qualitatskontrolle oder diese

ersetzende Ausnahmegenehmigung auch mit Sinn und Zweck von 9 319 Abs. 1 Satz 3

HGB, 9 57a WPO nicht zu vereinbaren. Danach sollen - wie oben bereits erwahnt - im

offentlichen Interesse gesetzlich vorgeschriebene AbschlussprOfungen grundsatzlich nur

von solchen WirtschaftsprOfern und WirtschaftsprOfungsgesellschaften Obernommen und

durchgefOhrt werden, die auf Grund d.esgeprOften und bestatigten Umstands, dass sie ein

den gesetzlichen und satzungsmaBigen Anforderungen genugendes System der Quali-

tatssicherung unterhalten, eine erhohte Gewahr fOr die gewissenhafte Einhaltung der Be-

rufspflichten bieten. Die somit von der gesetzlichen Regelung erkennbar bezweckte "pra-

ventive Qualitatssicherung" ware gefahrdet, wenn WirtschaftsprOfer und WirtschaftsprO-

fungsgesellschaften, die diese formalen Voraussetzungen nicht erfOllen, gleichwohl Auf-

trage fOr AbschlussprOfungen zunachst einmal annehmen und die PrOfungen durchfOhren

konnten in der bloBen Hoffnung oder Erwartung, im Nachhinein werde die Bescheinigung

bzw. Ausnahmegenehmigung von der Beklagten schon noch erteilt werden. FOr die be-

troffenen Kapitalgesellschaften sowie ggf. den Rechtsverkehr hatte dies zudem - wie

oben bereits erortert - eine erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge, wodurch der Zweck

der gesetzlichen Regelung geradezu in sein Gegenteil verkehrt werden wurde.

Die somit gesetzlich normierte Notwendigkeit der Antragstellung rechtzeitig vor Aufnahme

einer Tatigkeit als gesetzlicher AbschlussprOfer stellt auch keine unverhaltnismaBige Re-

gelung der BerufsausObung dar, wie sich aus den vorstehenden AusfOhrungen zur Zu-

mutbarkeit rechtzeitiger Antragstellung einerseits und zu der mit der gesetzlichen Rege-

lung verfolgten Zielsetzung andererseits ergibt. Ein unzulassiger Eingriff in das Grund-

recht aus Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes Iiegt darin folglich nicht.

Oem Klagehauptantrag ist auch nicht teilweise stattzugeben. Unbeschadet der oben er-

wahnten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 29. September

1998, a.a.O.) kommt hier insbesondere auch die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung

mit Wirkung ab Antragstellung, d.h. ab dem 23. Oktober 2008, nicht in Betracht.

Dies gilt zunachst deshalb, weil ein schutzwurdiges Interesse an einer auf den Zeitpunkt

der Antragstellung zurOckwirkenden Genehmigung nach Auffassung der Kammer jeden-

falls dann nicht anerkannt werden kann, wenn der Behorde eine antragsnahe Beschei-

dung auf Grund der Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Antragsteller gar nicht

moglich war. So war es hier, denn die Klagerin lieB das Schreiben der Beklagten vom 5.
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November 2008, in dem sie um erganzende Angaben fOr die im Rahmen des ~ 57a Abs.

1 Satz 2 WPO erforderliche Hartefallprufung gebeten worden war, langere Zeit unbeant-

wortet. Sie musste zweimal- am 10. Oezember 2008 und 5. Februar 2009 - erinnert

werden, bevor sie mit bei der Beklagten am 17. Februar 2009, d.h. erst knapp vier Monate

nach Antragstellung, eingegangenem Schreiben Stellung nahm.

Unabhangig davon ist ein schutzwOrdiges Interesse der Klagerin an der Erteilung einer -

ohnehin im Ermessen der Beklagten stehenden - Ausnahmegenehmigung ab dem

23. Oktober 2008 hier aber auch deshalb nicht zu bejahen, weil die Klagerin nicht nach-

vollziehbar dargetan hat, welcher rechtliche Vorteil ihr daraus erwachsen wurde. Auch in

einem solchen Fall wurde sich namlich an dem Fehlen der Voraussetzungen des ~ 319

Abs. 1 Satz 3 HGB im Zeitraum vom 22. Juli 2008 bis zum 22. Oktober 2008 nichts an-

demo Oem berufsrechtlichen Vorwurf, durch die Vormihme von gesetzlich vorgeschrie-

benen AbschlussprOfungen im genannten Zeitraum gegen Berufspflichten verstol1en zu

haben, sowie den ggf. daran geknupften Sanktionei1 ware die Klagerin somit unverandert

ausgesetzt (vgl. LG Berlin, Beschluss vom 17. Juli 2009 -WiL 7/09-, zitiert nach Juris, wo-

nach die Ausnahmegenehmigung wah rend der gesamten Prufung vorliegen muss und der

Pflichtverstol1 des Wirtschaftsprufers durch die spatere Erteilung der Ausnahmegenehmi-

gung nicht geheilt wird). Auch die Frage deretwaigen Nichtigkeit der von der KU:igerin im

fraglichen Zeitraum gepruften JahresabschlOsse wurde sich bei Vorliegen einer ab dem

23. Oktober 2008 gOltigen Ausnahmegenehmigung ersichtlich in gleicher Weise stellen

wie bei deren Fehlen. Hinsichtlich der W dem 23. Oktober 2008 bereits vollstandig

durchgefOhrten und beendeten Abschlussprufungen fOr dieC_H_GmbH

und dieC_~ GmbH gilt dies ohnehin. Aber auch betreffend die Ab-

schlussprufung fOr dieH_ GmbH & Co. KG, die mit der Erteilung des Bestati-

gungsvermerks am 24. November 2008 (vgl. Blatt 233 der Streitakte) und damit erst nach

dem 23. Oktober 2008 beendet wurde, dOrfte nichts anderes gelten. Es ist namlich nicht

davon auszugehen, dass sich die Formulierung "geprOft worden ist" in ~ 256 Abs. 1 Nr. 3

AktG allein auf die Erteilung des Bestatigungsvermerks (~ 322 HGB) bezieht, so dass das

Vorliegen der Voraussetzungen des ~ 319 Abs. 1 HGB zu diesem Zeitpunkt genugen

wurde. Was zur Prufung des Jahresabschlusses im Sinne des ~ 256 Abs. 1 Nr. 3 AktG

gehort, bestimmt sich vielmehr nach ~ 317 HGB. Oer Bestatigungsvermerk stellt dagegen

nach ~ 322 Abs. 1 HGB lediglich die Zusammenfassung des Ergebnisses der zuvor

durchgefOhrten PrOfung dar. Bereits wahrend der Prufung als solcher, die im Faile derH_ GmbH & Co. KG von der Klagerin offenbar ebenfal1s ganz oder teilweise vor

dem 23. Oktober 2008 vorgenommen wurde, mOssen jedoch die Voraussetzungen des
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9 319 Abs. 1 HGB erfOllt sein. Schlie~lich bliebe die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung ab dem 23. Oktober 2008 auch ohne Einfluss auf die von der Beklagten aufgewor-

fene - hier nicht naher zu erorternde - Frage, ob die Klagerin Oberhaupt als im Sinne des

9 318 Abs. 1 HGB von den geprOften Gesellschaften wirksam bestellte Abschlusspruferin

anzusehen ist oder aber hier der in 9 318 Abs. 4 HGB geregelte Wegfall der gewahlten

AbschlussprOferin anzunehmen ist. Da eine Bestellung der Klagerin nach dem Wirksam-

werden der Verschmelzung unstreitig nicht mehr stattgefunden hat, kann es insoweit nur

auf die rechtliche Situation am Stichtag des 22. Juli 2008 ankommen, auf die sich eine ab

dem 23. Oktober 2008 erteilte Ausnahmegenehmigung jedoch nicht mehr auswirken wOr-

de.

Die Klage hat schlie~lich auch mit ihrem Hilfsantrag keinen Erfolg.

Es bedarf hier keiner naheren Erorterung, ob fOr einen Feststellungsantrag dieses Inhalts

prinzipiell der Weg zu den Verwaltungs- oder aber zu den Zivilgerichten eroffnet ist, denn

es handelt sich dabei vorliegend jedenfalls urn einen uneigentlichen Hilfsantrag, der hin-

sichtlich des Rechtswegs das Schicksal des Hauptantrags teilt (vgl. BGH, Urteil vom

25. September 1980, NJW 1981, 675; BAG, Beschluss vom 17. Januar 2001, NJW 2001,

1374 jeweils m.w.Nachw.).

Ebenso kann das Vorliegen der Voraussetzungen eines zulassigen Feststellungsantrags

nach 9 43 VwGO hier unerortert bleiben, denn der Hilfsantrag ist jedenfalls unbegrOndet,

wie sich aus den obigen AusfOhrungen zu der Frage des - hier zu verneinenden - nOber-

gangs" der Bescheinigung auf die Klagerin ergibt.

Ein Grund im Sinne des 9 124a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 9 124 Abs. 2 Nr. 3, 4

VwGO, die Berufung zuzulassen, ist nichtersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem.Oberverwal-
tungsgericht zugelassen wird.

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung uber den elektronischen Rechtsver-
kehr mit der Justiz im Lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fas-
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sung der Zweiten Anderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) zu bean-
tragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstral1e 7, 10557 Berlin zu
stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die GrOnde schriftlich oder
in elektronischer Form darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die BegrOn-
dung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstral1e 31, 10623 Berlin, einzureichen.

Vor dem Oberverwaltungsgericht mOssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmach-
tigte vertreten lassen. Dies gilt auch fOr den Antrag auf Zulassung der Berufung. Ais Be-
vollmachtigte sind Rechtsanwalte und Rechtslehrer an einerstaatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europaischen Union, eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens Ober den Europaischen Wirtschaftsr.aum oder der
Schweiz mit Befahigung zum Richteramt zugelassen. DarOber hinaus konnen auch die in
9 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneten Personen
und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmachtigter zugelassener Beteiligter kann sich
selbst vertreten. Behorden und juristische Personen des offentlichen Rechts einschliel1lich
der von ihnen zur ErfOliung ihrer offentlichen Aufgaben gebildeten ZusammenschlOsse
konnen sich durch Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt vertreten lassen; das Be-
schaftigungsverhaltnis kann auch zu einer anderen Behorde, juristischen Person des of-
fentlichen Rechts oder einem der genannten ZusammenschlOsse bestehen. Richter dOr-
fen nicht vor dem Gericht, ehrenamtliche "Richter nicht vor einem Spruchkorper auftreten,
dem sie angehoren.

Reichert Strobel Glowatzki

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                   Offizieller Wortlaut der im WPK Magazin 2/2011 in                                                           www.wpk.de/magazin/2-2011/
                 redaktionell überarbeiteter Form veröffentlichten Entscheidung.


